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ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEPLAKAT   ĂTanzschuppen Eversñ 

 

 

 
 

 

Entscheidung:  

Der ¥sterreichische Werberat fordert im Falle des Werbeplakates ĂTanzschuppen Eversñ 

zum sofortigen Stopp der Kampagne bzw. zum sofortigen Sujetwechsel auf.  

 

 
Begründung: In diesem Sujet wird das großteils nackte Hinterteil einer Frau als Mittel zum 
Zweck für einen Tanzclub Werbung zu machen eingesetzt. Das eigentliche Thema des 
Sujets, nämlich die Bewerbung einer Disco mit Cocktailbar, entbehrt jeder Grundlage für die 
Darstellung entblößter Teile der weiblichen Anatomie. Diese Darstellung wirkt erniedrigend, 
diskriminierend und ruft darüber hinaus ein völlig herabwürdigendes Frauenbild hervor. Das 
Sujet ist allerdings nicht nur aus diesem Grund bedenklich. Zum einen stellt dieses Sujet 
bereits durch den Slogan: "wir schlagen wieder zu" aggressives Verhalten dar. Zum anderen 
wird durch die Benutzung einer Fliegenklatsche bildlich körperliche Aggression gegen eine 
Person dargestellt. Die Darstellung von Gewalt - vor allem gegen Lebewesen - kann niemals 
als humorvoll bezeichnet werden, ist in jedweder Hinsicht leichtsinnig und sollte in keinem 
Fall gedankenlos als Marketingmittel eingesetzt werden. 

 

Das Sujet verstößt somit gegen mehrere Punkte des Selbstbeschränkungskodex, wie u. a. 

1.2. Ethik und Moral, 1.3. Gewalt und hier v. a. 1.1. ĂEs sollen keine Darstellungen und 

Aussagen erfolgen, die brutales, aggressives oder asoziales Verhalten enthalten oder zu 

solchen Verhaltensweisen ermutigen sowie 2.2. Frauen siehe 1.1 ĂEs sollen keine bildlichen 

Darstellungen von nackten Frauenkörpern ohne direkten inhaltlichen Zusammenhang zum 

beworbenen Produkt verwendet werdenñ genauso wie 1.2 Textstellen und verbale 

Äußerungen sexuellen Inhalts, die die Würde der Frau verletzen können, sind zu unterlassen 

ebenso 2.2.2. Werbung soll nicht frauenfeindlich bzw. frauendiskriminierend sein.  

Da die Plakatkampagne bereits Ende August endet, erfolgt außerdem die Aufforderung im 

Wiederholungsfall eine völlig andere Kampagne einzusetzen. 



 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM  WERBEINSERAT   ĂBin ich der HEROLDñ 

 

 

 
Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert im Falle des Werbesujets ĂSchºnheitschirurgñ der Fa. 

Herold auf in Zukunft bei der Gestaltung einzelner Sujets sensibler vorzugehen.  

 
Begründung: Aufgrund der Überzeichnung der Darstellung mit dem Mittel der Karikatur 
sowie der reduzierten Darstellungsform und der Tatsache, dass in keinster Weise zu einem 
plastischen Eingriff aufgerufen wurde, fordert der Österreichische Werberat lediglich zur 
Sensibilisierung auf. Es wird jedoch festgehalten, dass einige Punkte des 
Selbstbeschränkungskodex der Werbewirtschaft verletzt respektive mit zu wenig Sensibilität 
vorgegangen wurden.  

So wird im vorliegenden Fall nicht das Dienstleistungsangebot von plastischen Chirurgen 

beworben, sondern das Branchenverzeichnis von Herold. Da im Rahmen von 

Werbekampagnen, gemªÇ 1.1 des Punktes 2.2. ĂFrauenñ des Selbstbeschrªnkungskodex, 

keine bildlichen Darstellungen von nackten Frauenkörpern ohne direkten inhaltlichen 

Zusammenhang zum beworbenen Produkt verwendet werden sollen, liegt eine Verletzung 

der Bestimmungen des Kodex vor. Darüber hinaus wurde ebenfalls zu wenig Sensibilität 

hinsichtlich Punkt 1.2. (ĂFrauenñ) " uÇerungen, die die W¿rde der Frau verletzen können, 

sind zu unterlassen" sowie im Hinblick auf die Punkte 1.1.5 ĂWerbung soll nicht durch sexuell 

anstºÇige Darstellungen die W¿rde des Menschen verletzenñ und 1.2.1 ĂEs sollen keine 

Darstellungen und Aussagen erfolgen, die den Anstand und die Würde weiter Teile der 

Bevºlkerung verletzenñ an den Tag gelegt. 



 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEPLAKAT ĂSexhotlineñ 

 

 
 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert im Falle des Werbeplakates Sexhotline zum sofortigen 

Stopp der Kampagne bzw. zum sofortigen Sujetwechsel auf.  

 

 
Begründung:  
Zwar ist Bewerbung eines erlaubten Sex-Telefondienstes zulässig, doch sind gerade in 

diesem sensiblen Bereich die Bestimmungen des Selbstbeschränkungskodex der 

Werbewirtschaft zu beachten. Insbesondere bei Plakatwerbung, die an jedermann gerichtet 

und nicht - wie etwa bei Inseraten in einschlägigen Medien - nur von bestimmten 

Personengruppen wahrnehmbar ist, ist dem Sinn und Zweck der einschlägigen Regelungen 

des Kodex entsprechend, eine erhöhte Feinfühligkeit anzuwenden.  

 

Das beanstandete Plakat widerspricht dem Selbstbeschränkungskodex in mehreren 

Punkten:  Zunächst wurden die Punkte 1, 4 und 5 der allgemeinen Werbegrundsätze 

verletzt. Allein durch das Affichieren des gegenständlichen Plakates wird dem Grundsatz der 

sozialen Verantwortung widersprochen. Kinder und Jugendliche mit derartigen 

Werbeaussagen zu konfrontieren verletzt diesen Grundsatz, da die Bild- und Textstellen für 

Personen unterhalb des Erwachsenenalters nicht geeignet sind. Darüber hinaus liegt, aus 

den eben genannten Gründen, auch ein klarer Verstoß gegen die guten Sitten vor. Dass es 

sich bei der auf dem Plakat beschriebenen Szene um eine sexuell anstößige Handlung 

handelt, aus der eine Verletzung der Würde des Menschen ableitbar ist, liegt auf der Hand. 

Es wird der Eindruck erweckt, dass man sich durch Anwahl der angegebenen 

Telefonnummer sexuelle Dienstleistungen erkaufen kann, deren Ausübung für die 

Dienstleister von erniedrigender Natur ist. 

Außerdem werden verpönte Tatbestände des Punktes 1.2 ĂEthik und Moralñ verwirklicht. 

Durch die gewählte Art der Darstellung sowie der erfolgten Aussagen erfolgt eine Verletzung 

der Würde und des Anstandes weiter Teile der Bevölkerung. Intime sexuelle Handlungen 

dürfen auf Flächen die der Öffentlichkeit zugänglichen sind, nicht dargestellt werden. 

Die erniedrigende Darstellung von Frauen stellt darüber hinaus einen klaren Verstoß der 

Regelungen gegen sexistische Werbung dar (2.2). Die eindeutig sexuell anstößige 

Konzeptionierung des Sujets verletzt die Würde der Frau und reduziert diese als rein 

dienendes Wesen und widerspricht demzufolge in beispielhafter Weise dem modernen 

Rollenbild der Frau. 



 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEPROSPEKT Mºbel Ludwig ĂBºse Schwiegermutterñ 

 

 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle des Werbeprospektes ĂBºse Schwiegermutterñ 

von Möbel Ludwig keinen Grund zum Einschreiten.  

 

 
Begründung:  
Die Mitglieder des Werberates haben die in der Werbung durchaus übliche Überzeichnung 
der Darstellung erkannt und konnten auch keine Verletzung des Selbstbeschränkungskodex 
der Werbewirtschaft feststellen.  
 

Die Verbalisierung einer durchaus herkömmlichen Auseinandersetzung zwischen 

Schwiegermutter und Schwiegertochter wird als humorvolle Art eine Küche, bzw. eine damit 

verbundene Dienstleistung, anzupreisen eingesetzt.  

 

 



 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ZUM WERBEINSERAT  ĂSpar Beauty Kissñ 

 

 

 
 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat sieht im Falle des Werbeinserates ĂSpar Beauty Kissñ keinen 

Grund zum Einschreiten. 

 

 

 

Das Modell im Badeanzug wird  nach einstimmiger Meinung der Mitglieder des 

Österreichischen Werberates in keiner sexuell anzüglichen Pose dargestellt und verstößt 

somit auch nicht gegen den Selbstbeschränkungskodex der Werbewirtschaft. 

Begründung:  



 

ENTSCHEIDUNG DES ÖWR  

ĂSteinmetz Kalenderñ 

 

 

 
 

 

Entscheidung:  

Der Österreichische Werberat fordert im Falle des Steinmetz Kalenders auf in Zukunft bei 

der Gestaltung des Kalenders sensibler vorzugehen. 

 

Begründung:  

Ob die Kalendersujets besonders gelungen sind, liegt im Auge des Betrachters und es ist 

nicht Aufgabe des Werberates darüber zu entscheiden. Jedoch konnte der Zusammenhang 

zum Produkt von einer Vielzahl der Werberäte nicht erkannt werden, womit ein Verstoß 

gegen 2.2.1. ĂWerbung soll sich keiner sexuell anstºÇigen Darstellungen bedienenñ und hier 

v. a. 1.1. ĂEs sollen keine bildlichen Darstellungen von nackten Frauenkºrpern ohne direkten 

inhaltlichen Zusammenhang zum beworbenen Produkt verwendet werdenñ gegeben ist.  


